
Ärztliches Attest zur Vorlage bei der Krankenkasse   
(Bitte vom Hausarzt für jeden Patienten auszufüllen)  
 
Vor- und Zuname:______________________________________________________geb. am:___________ 
 
PLZ:_________Wohnort/Strasse:_____________________________________________________________ 
 
Telefon:____________________________Krankenkasse:__________________________________________ 
 
Beruf:_____________________________Gewünschter Aufnahmezeitraum:__________________________ 
 
Letzte Kurmaßnahme:_____________________________Kostenträger:______________________________             
 
Die ambulanten Maßnahmen am Wohnort sind ausgeschöpft oder nicht erfolgversprechend bzw. nicht 
durchführbar. Anzahl der a.d. Kur teilnehmenden Kinder:_______   
! Kurdauer 4 Wochen    ! Kurdauer 3 Wochen 
Bitte stellen Sie für jedes an der Kur teilnehmende Kind ein gesondertes Attest aus. 
 
Es bedarf einer        ! Mutter-Kind-Kur       ! Vater-Kind-Kur       ! Familien-Kur,  
 
! weil infolge der Schwächung ihrer Gesundheit eine Erkrankung einzutreten droht  (§ 23/24 SGB V) 
! um ihre Erkrankung zu heilen, zu bessern, oder deren Verschlimmerung zu verhüten  (§ 40/41 SGB V) 
! weil eine Trennung von der Mutter/Vater für die Dauer der Kur nicht zu verantworten wäre oder unzumutbar 
ist  (hier ist eine Begründung zur �psychosozialen Situation� unbedingt erforderlich). 
 
Anamnese: 
 
 
 
 
Medizinische Diagnose (bitte ausführlich mit Haupt- und Nebendiagnosen begründen. Fügen 
Sie aktuelle Spezialbefunde bei.) 
Hauptdiagnose: 
 
 
 
 
Nebendiagnose:   
 
 
Blutdruck:    Gewicht:   Körpergröße: 
Behinderungen: ! nein    ! ja, und zwar: 
Anfallsleiden:    ! nein    ! ja, und zwar: 
 
Psychosoziale Situation:  z.B. fam. Probleme, Trennung, Alleinerziehend, Doppelbelastung o.ä. 
 
 
 
Bisherige Therapie:    
(Medikamente, Diätformen etc.) 
 
 

 
______________________________________________ 
Datum und Stempel mit Unterschrift der Ärztin/des Arztes 

Vor Weitergabe an Dritte ist die schriftliche Einwilligung der Patienten erforderlich.  
Die Bedingungen der Vergütungsvereinbarung mit den Krankenkassen werden anerkannt. 
 

Kurzinformation und Indikationen siehe Rückseite. 



Die Klinik Königshof  ist eine Rehabilitationseinrichtung für Erwachsene und Kinder mit einem 
Versorgungsvertrag nach § 111 (Abs. 2/4 SGB V) mit stationären und medizinischen Leistungen zur 
Vorsorge und Rehabilitation von allen Kassen anerkannt. Die Klinik Königshof ist beihilfefähig und 
erfüllt die Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 BhV. Die Klinik besitzt die Konzession gemäß § 30 GeWo 
und ist somit als private Krankenanstalt anerkannt. Der Pflegesatz für Patienten beträgt  � 72,60 und 
für Begleitpersonen � 43,56. 
 
Es können Erwachsene mit bis zu 4 Kindern aller Altersstufen im Rahmen der Erwachsenen-
Kind-Kur aufgenommen werden. Bei mehr Kindern bitten wir um vorherige Rücksprache. 
 
Nachfolgende Indikationen werden in der Klinik Königshof behandelt: 
 
! Stoffwechselerkrankungen, im speziellen Adipositas, Diabetes mellitus, Zöliakie  
 
! Psychosomatische/Psychovegetative Erkrankungen, überwiegend physischer und psychischer 
     Erschöpfungszustand, vegetative Dystonie, Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufstörungen,   
     Verhaltensstörungen, funktionelle Magen- und Darmstörungen 
      
! Krankheiten der Atmungsorgane wie z.B. Sinubronchiales Syndrom, Asthma, Bronchitis,  
     Zustand nach Keuchhusten, Infektanfälligkeiten   
 
! degenerativ rheumatische und orthopädische Erkrankungen am Bewegungsapparat,  
     degenerative WS-Erkrankungen, erworbene und angeborene Fehlbildungen und  
     Fehlhaltungen des Bewegungsaparates, Muskuläre Dysbalancen, Muskelinsuffizienzen 
 
Kontraindiziert sind akute und/oder dekompensierte Krankheiten oder Zustände sowie schwere  
neurologische und psychiatrische Erkrankungsbilder 
 
Wesentliche Bestandteile der stationären Prävention/Rehamaßnahme sind: 
 
! die ärztliche/pflegerische Versorungung  
! die physikalische und balneologische Therapie 
! die psycho-soziale und psychotherapeutische Betreuung  
! die Ernährungslehre und Diätetik (Lehrküche) 
! die werk- und beschäftigungstherapeutische Betreuung 
! die gesundheitsfördernden Maßnahmen  
! die pädagogische Betreuung der Kinder  
 
Die mindest Aufenthaltsdauer in unserer Klinik beträgt zusammenhängend 21 Tage. Eine Aufnahme 
kann immer Mittwochs erfolgen.  
 
Der gesetzliche Eigenanteil für Erwachsene (� 9,00) pro Kalendertag ist in der Klinik zu entrichten. 
Kinder unter 18 Jahren sind von der Zuzahlung befreit. Bei Berufstätigen dürfen im Rahmen einer 
Mutter/Vater-Kind-Kur keine Urlaubstage angerechnet werden. 
 
 
Nähere Informationen und den Klinikprospekt erhalten Sie unter der Anschrift: 

 
Klinik Königshof, Am Hochbergle 1a, 86983 Lechbruck am See. 

Tel.: 08862-9000 Fax: 08862-7172 
IK-Nr. 510971254 

 
Im Internet erreichen Sie uns unter: http://www.klinik-koenigshof.de oder Sie schicken uns eine 

eMail: klinik-koenigshof@t-online.de 
 

Trägerschaft: Klinik Königshof Betriebs GmbH Amtsgericht Kempten (Allgäu) HRB 4948 
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